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Intelligence

also keine Massnahmen zu befürchten,
die seine Privatsphäre tangieren, – ausser

natürlich von Strafverfolgungsbehörden

aufgrund ganz anderen Rechtes.
Wenn Zweifel am Nutzen der neuen

Kompetenzen laut werden,

münden sie gleich in
die Frage, was denn Kraft
des neuen Rechtes verhindert

werden könnte. Hier

«Auf die Frage, was Kraft des neuen Rechtes

schuldet der NDB klare,
mit Beispielen unterlegte
Antworten. Die beiden
Attentäter von Boston hätte

unser NDB nur im öffentlichen
Bereich ausspähen dürfen, solange sie einzig

gewalttägigem islamischen Extremismus

huldigten und sich nicht dem
Verdacht aussetzten, einen terroristischen An¬

schlag zu planen. Ein solcher hätte sie

indes rasch über die Schwelle der straf-
baren Vorbereitungshandlung4 getragen
und damit Überwachungsmassnahmen
der Strafverfolgungsbehörden ermöglicht.

Die Bewilligung solcher Eingriffe liefe
über mehrere Instanzen. Zustimmenmüs-
sen nacheinanderder Vorsteher des VBS –
nach Konsultation des Sicherheitsausschusses,

also der Spitzen von EDA und

EJPD – und ein Abteilungsvorstand des

Bundesverwaltungsgerichtes. Nur im
äussersten zeitkritischen Notfall könnte eine
nachträgliche richterliche Genehmigung
genügen. – Kritik hakte hier bloss ein,

weildas Bundesverwaltungsgericht

mit solcher Materie
bisher nicht vertraut, mithin

das Bundesstrafgericht
eher berufen sei.

Gefährlich könnte der
Vorlage die Angst vor
Missbrauch durchAusufern
werden, gepaart mit dem

Verdacht, die parlamentarische Aufsicht bleibe

oberflächlich. Dem hielt Seiler entgegen,

er erlebe die Geschäftsprüfungsde-

legation der eidgenössischen Räte ganz
anders. ¦
1 Bericht zum Vorentwurf des NDG vom 8. März

2013, Seiten 14 und 74.
2 Bericht in Erfüllung des Postulats Malama «

Innere Sicherheit. Klärung der Kompetenzen» vom
2. März 2012, Bundesblatt 2012, Seite 4597.

3 Vorentwurf des NDG, Artikel 23.
4 Artikel 260bis des Strafgesetzbuches.

verhindert werden könnte,
schuldet der NDB klare Antworten.»

Aufmerksam bleiben!
NDB und NDG haben keine Lobby.
Unerschütterliches Sicherheitsgefühl hindert
uns mitunter sogar am Wahrnehmen ech-
ter Risiken. Eine so schiefe Optik droht
das von den Vernehmlassungen bis Ende

Juni zusammengetrageneBild zu verzerren.
Umso mehr kommt es darauf an, dass
interessierte Gruppen und Einzelpersonen
während des parlamentarischen Verfahrens

noch Einfluss nehmen.
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